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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES 
STADTRATES VON OLTEN 

 
 

vom 6. Januar 2020                                                                          

 
 
Kundgebung «Nationaler Klimastreik»/Bewilligung 
 
 
1. Veranstaltung 
 
Mit Gesuch vom 12. Dezember 2019 ersucht Rebecca Rutschi, Rebberbergstrasse 63, 
4632 Trimbach, um Durchführung einer Klima-Demonstration mit Kundgebung auf der Kirch-
gasse (Platz vor der Stadtkirche) in Olten für Samstag, 11. Januar 2020, von 14.00–16.00 Uhr. 
 
Die beantragte Route führte von der Bifangmatte (Besammlungsort) über Bifangstrasse – Aar-
auerstrasse – Unterführungsstrasse – Postkreuzung – Bahnhofquai – Bahnhofbrücke (Froh-
burgstrasse) – Baslerstrasse – Konradstrasse – Kirchgasse – Kundgebung vor der Stadtkir-
che. 
 
Erwartet werden ca. 500 Personen, da noch Menschen aus weiteren Regionen anreisen wer-
den.  
 
Die Gesuchstellerin ist an der Demo anwesend und auch jederzeit auf dem Mobiltelefon er-
reichbar. Die Kommunikation an dieser Standkundgebung erfolgt mittels Mikrofon und Laut-
sprecheranlage. Die Reden werden hauptsächlich durch Schüler/Studenten geführt. Andere 
elektronische Kommunikationsmittel sind bewilligungspflichtig. 
 
 
 
2. Erwägungen 
 
Gemäss Art. 2 des Reglements über die gemeindepolizeilichen Aufgaben der Stadt Olten ist 
der Stadtrat für die gemeindepolizeilichen Aufgaben der Stadt Olten zuständig. Er regelt jede 
über den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung des öffentlichen Grundes, wie nament-
lich das Aufstellen von Verkaufswagen und Ständen, Bauarbeiten und das Durchführen von 
Umzügen und Demonstrationen mittels einer Bewilligung (Art. 6).  
 
Die Abteilung Ordnung und Sicherheit hat aufgrund der Hilari-Feierlichkeiten auf der Kirch-
gasse der Gesuchstellerin mitgeteilt, dass der Kundgebungsplatz und auch die Routenführung 
am 11. Januar 2020 nicht für eine Demonstration vergeben werden kann. Weiter ist die Rou-
tenführung über die Kantonsstrassen aus Sicherheitsgründen nicht möglich.  
 
Die Gesuchstellerin hat danach eine neue Route und einen neuen Kundgebungsplatz vorge-
schlagen: Kleinholz Stadion (Besammlungsort vor dem Stadion) Sportstrasse – Hausmattrain 
– Leberngasse – Solothurnerstrasse bis Hammer – Ringstrasse – Konradstrasse Stadthaus – 
Dornacherstrasse – Überquerung Ringkreuzung – Dornacherstrasse – Stadtpark Kundge-
bungsplatz. 
 
Der Stadtrat hat diesen Routenvorschlag an seiner Sitzung vom 23. Dezember 2019 begrüsst. 
Die Abteilung Ordnung und Sicherheit hat danach die Polizei Kanton Solothurn zur Beurteilung 
miteinbezogen. 
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3. Sicherheitspolizeiliche Beurteilung 
 
Die sicherheitspolizeiliche Beurteilung durch die Polizei Kanton Solothurn befürwortet die Be-
willigung mit folgenden Auflagen: 

1. Die durch den Veranstalter vorgeschlagene Umzugsroute ist für die Polizei machbar. 
Aufgrund des Wochentags (Samstag) muss jedoch mit einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen und Beeinträchtigungen gerechnet werden. 

 
2. Der Umzug muss durch die Polizei Kanton Solothurn begleitet werden. Die Umzugs-

route darf nicht verlassen werden. 
 
3. Es darf nur eine Fahrbahnbreite benutzt werden (Gegenverkehr). 
 
4. Da der öffentliche Verkehr beeinträchtigt werden kann, wird empfohlen, mit den 

entsprechenden Partnern in Kontakt zu treten (Stellungnahme). 
 
5. Während dem Anlass muss die verantwortliche Person des Veranstalters, Rebecca 

Rutschi, Rebberbergstrasse 63, 4632 Trimbach, Tel. 079 535 57 46, für die Polizei 
Kanton Solothurn telefonisch erreichbar sein. 

 
6. Erweiterte Auflagen zur Durchführung des Anlasses/Veranstaltung werden durch die 

Bewilligungsbehörde erteilt und sind zwingend durch die Gesuchstellerin einzuhal-
ten. 

 

7. Der Veranstalter wird ausdrücklich auf Art. 292 StGB aufmerksam gemacht: 

Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf 
die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit 
Busse bestraft 

 
 
3. Bewilligung 
 
Die Demonstration mit Kundgebung «Klimastreik» wird wie folgt bewilligt: 

Samstag, 11. Januar 2020, 14.00–16.00 Uhr 

Route:  Kleinholz Stadion (Besammlungsort vor dem Stadion) Sportstrasse – Hausmattrain – 
Leberngasse – Solothurnerstrasse bis Hammer – Ringstrasse – Konrad-strasse 
Stadthaus – Dornacherstrasse – Überquerung Ringkreuzung – Dornacherstrasse – 
Stadtpark Kundgebungsplatz. 

 
Am Besammlungs- und Kundgebungsort sowie auf der ganzen Route ist die Gesuchstellerin 
dafür verantwortlich, dass kein Littering entsteht. 
 
 
 

Beschluss: 
 
 

1. Die Demonstration mit Kundgebung «Nationaler Klimastreik» vom Samstag, 11. Januar 
2020, 14.00–16.00 Uhr, wird gemäss Art. 6 des Reglements über die gemeindepolizeilichen 
Aufgaben der Stadt Olten mit den Auflagen der Polizei Kantons Solothurn und der Abteilung 
Ordnung und Sicherheit, bewilligt.  

 
2. Am Besammlungs- und Kundgebungsort sowie auf der ganzen Route ist die Gesuchstelle-

rin dafür verantwortlich, dass kein Littering entsteht. 
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3. Die Kommunikation an der Demo erfolgt mittels Mikrofon und am Kundgebungsort mittels 
Lautsprecheranlage. Andere elektronische Kommunikationsmittel sind bewilligungspflich-
tig. 
 

4. Die Direktion Präsidium wird mit dem Vollzug beauftragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


